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Nr. 50 Samstag, 17. Dezember 2011

Nr. 1 Sitzung des
Bauausschusses

Am Dienstag, 20. Dezember 
2011, 16 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal die Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Neuburger Straße: Vorstellung 

Ausführungsplanung
2. Flotzheim: Vorstellung Entwurf 

Vereinsheim
3. Feuerwehrhaus Weilheim: Ent-

scheidung über Einbau Lastauf-
zug und evtl. Vergabe

4. Anfrage Klaus Reile, Baierfeld, 
wegen Photovoltaikanlagen auf öf-
fentlichen Gebäuden

5. Antrag FFW Warching auf Um-
bau Feuerwehrhaus

6. Wittesheim: Antrag auf Bau einer 
Festhalle

anschließend nichtöffentliche Sitzung

Nr. 2 Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt 
Monheim (BGS/EWS) 
vom 14. 12. 2011

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes er-
lässt die Stadt Monheim folgende 
Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Die Stadt Monheim erhebt zur 

Deckung ihres Aufwandes für die 
Herstellung der Entwässerungsein-
richtung einen Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, be-

baubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare Grund-
stücke erhoben sowie für Grund-
stücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmög-
lichkeit aufweisen, auf denen aber 
tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht 

zum Anschluss an die Entwässe-
rungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sonder-
vereinbarung – an die Entwässe-
rungseinrichtung tatsächlich an-
geschlossen sind.

§ 3 Entstehen der
Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht 
mit Verwirklichung des Beitragstat-
bestandes. Ändern sich die für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2 a KAG, entsteht die – zusätz-
liche – Beitragsschuld mit dem Ab-
schluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame 
Satzung erlassen und ist der Beitrag-
statbestand vor dem In-Kraft-Tre-
ten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit In-Kraft-
Treten dieser Satzung.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeit-

punkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) 1Der Beitrag wird nach der 

Grundstücksfläche und der Ge-
schossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet.

2Die beitragspflichtige Grund-
stücksfläche wird bei Grundstü-
cken in unbeplanten Gebieten von 
mindestens 2.500 m² Fläche (über-
große Grundstücke) bei bebauten 
Grundstücken auf das 4-fache der 
beitragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 2.500 m², bei un-
bebauten Grundstücken auf 2500 
m² begrenzt.

(2) 1Die Geschossfläche ist nach 
den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. 2Kel-
ler werden mit der vollen Fläche he-
rangezogen. 3Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausge-
baut sind.

4Gebäude oder selbstständige Ge-
bäudeteile, die nach der Art ihrer 

Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die Schmutzwasserablei-
tung auslösen oder die nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tat-
sächlich an die Schmutzwasserablei-
tung angeschlossen sind. 5Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben au-
ßer Ansatz, wenn und soweit sie über 
die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die 
eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, sowie bei son-
stigen unbebauten Grundstücken 
wird als Geschossfläche ein Viertel 
der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht. 2Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder für die Beitragsbe-
messung maßgebliche vorhandene 
Bebauung im Verhältnis zur gewerb-
lichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich 
genutzte unbebaute Grundstücke i. 
S. d. Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag ent-
steht mit der nachträglichen Ände-
rung der für die Beitragsbemessung 
maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht.

2Eine Beitragspflicht entsteht ins-
besondere,
– im Fall der Vergrößerung eines 

Grundstücks für die zusätzlichen 
Flächen, soweit für diese bisher 
noch keine Beiträge geleistet wur-
den,

– im Falle der Geschossflächenver-
größerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen sowie 
im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für 
die sich aus ihrer Vervielfachung 
errechnende zusätzliche Grund-
stücksfläche,

– im Falle der Nutzungsänderung 
eines bisher beitragsfreien Gebäu-
des oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 
Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der 
Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen.
(5) 1Wird ein unbebautes Grund-

stück, für das ein Beitrag nach Ab-
satz 3 festgesetzt worden ist, später 
bebaut, so wird der Beitrag nach Ab-
zug der nach Absatz 3 berücksichti-
gten Geschossflächen und den nach 
Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksflächen neu berechnet. 2Dieser 
Betrag ist nach zu entrichten.

3Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger an Geschossflächen, so ist 
für die Berechnung des Erstattungs-
betrages auf den Beitragssatz abzu-
stellen, nach dem der ursprüngliche 
Beitrag entrichtet wurde.

§ 6 Beitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche 2,11 A
b) pro m² Geschossfläche 11,05 A

(2) 1Für Grundstücke, von denen 
kein Niederschlagswasser eingeleitet 
werden darf, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt 
diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nach er-
hoben.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat 

nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a Beitragsablösung
1Der Beitrag kann vor dem Ent-

stehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag rich-
tet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.
§ 8 Erstattung des Aufwands für 

Grundstücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstel-

lung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Be-
seitigung sowie für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse i. 
S. d. § 3 EWS ist mit Ausnahme des 
Aufwands, der auf die im öffentli-
chen Straßengrund liegenden Teile 
der Grundstücksanschlüsse entfällt, 
in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 
erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch ent-
steht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im 
Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist; mehrere Schuldner (Ei-
gentümer bzw. Erbbauberechtigte) 
sind Gesamtschuldner. 3Der Erstat-
tungsanspruch wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Erstattungs-
bescheids fällig.

(3) 1Der Erstattungsanspruch 
kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag rich-

tet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. 
3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.

(4) Die Kosten zusätzlich erfor-
derlicher Grundstücksanschlüsse 
sind in einer gesonderten Vereinba-
rung zu regeln.

§ 9 Gebührenerhebung
1Die Stadt Monheim erhebt für die 

Benutzung der Entwässerungsein-
richtung hinsichtlich der Schmutz-
wasserbeseitigung Schmutzwasser-
gebühren und für die Einrichtung 
und den Betrieb von zugelassenen 
Zweitwasserzählern zum Zwecke des 
Nachweises auf dem Grundstück 
zurückgehaltener Abwassermengen 
Grundtarife.

2Für die Benutzung der Entwäs-
serungseinrichtung hinsichtlich der 
Niederschlagswasserbeseitigung 
werden Niederschlagswasserge-
bühren erhoben.

§ 9 a Grundtarife für
Zweitwasserzähler

(1) Wird auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers ein geeichter 
Zweitwasserzähler zur Verfügung ge-
stellt, so beträgt der jährliche Grund-
tarif für Einbau, Austausch, Ablese-
dienst und Verwaltungskosten für die 
Zählergrößen mit Dauerdurchfluss 
(Q3)
bis 4 m3/h 12,00 A/Jahr
bis 10 m3/h 18,00 A/Jahr
bis 16 m3/h 24,00 A/Jahr

(2) Wird auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers ein geeichter 
Zweitwasserzähler zur Verfügung ge-
stellt, so beträgt der jährliche Grund-
tarif für Einbau, Austausch, Ablese-
dienst und Verwaltungskosten für die 
Zählergrößen mit Nenndurchfluss 
(Qn)
bis 2,5 m3/h 12,00 A/Jahr
bis 6 m3/h 18,00 A/Jahr
bis 10 m3/h 24,00 A/Jahr

§ 10 Schmutzwassergebühr
(1) 1Die Schmutzwassergebühr 

wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge der 
Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den an-
geschlossenen Grundstücken zuge-
führt werden. 2Die Gebühr beträgt 
2,41 A pro Kubikmeter Schmutzwas-
ser.

(2) 1Als Abwassermenge gelten 
die dem Grundstück aus der Wasser-
versorgungseinrichtung und aus der 
Eigengewinnungsanlage zugeführten 
Wassermengen abzüglich der nach-
weislich auf dem Grundstück ver-
brauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen, soweit der Abzug 
nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 
2Die Wassermengen werden durch 
geeichten Wasserzähler ermittelt. 
3Sie sind von der Stadt Monheim zu 
schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden 

ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder 

dessen Ablesung nicht ermögli-
cht wird bzw. auf Anforderung 
die Mitteilung des Zählerstandes 
durch den Gebührenpflichtigen 
unterbleibt, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte da-
für ergeben, dass ein Wasserzähler 
den wirklichen Wasserverbrauch 
nicht angibt.
4Werden die Wassermengen nicht 

vollständig über Wasserzähler erfasst, 
werden als dem Grundstück aus 
der Eigengewinnungsanlage zuge-
führte Wassermenge pauschal 12 % 
Zuschlag neben der tatsächlich aus 
der öffentlichen Wasserversorgungs-
einrichtung bezogenen Wassermen-
ge angesetzt. 5Es steht dem Gebüh-
renpflichtigen frei, den Nachweis 
eines niedrigeren Wasserverbrauchs 
zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(3) 1Der Nachweis der verbrauch-
ten und der zurückgehaltenen Was-
sermengen obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. 2Er ist grundsätzlich 
durch geeichte und verplombte Was-
serzähler zu führen, die die Stadt 
Monheim auf Kosten des Gebühren-
pflichtigen installiert und unterhält. 
3Bei landwirtschaftlichen Betrieben 
mit Viehhaltung gilt für jedes Stück 
Großvieh bzw. für jede Großviehein-
heit eine Wassermenge von 16 m³/
Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend 
ist die im Vorjahr durchschnittlich 
gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis 
der Viehzahl obliegt dem Gebühren-
pflichtigen; er kann durch Vorlage 
des Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden. 6Sollte bei dieser 
Regelung der tatsächliche Wasserver-

brauch geringer sein als die berech-
nete Abwassermenge, so wird nach 
dem tatsächlichen Verbrauch abge-
rechnet.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind 
ausgeschlossen
a) hauswirtschaftlich genutzte Was-

ser und
b) das zur Speisung von Heizungsan-

lagen verbrauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 

3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit 
begrenzt, als der Wasserverbrauch 
35 m³ pro Jahr und Einwohner, der 
zum Stichtag 1. 1. mit Wohnsitz auf 
dem heranzuziehenden Grundstück 
gemeldet ist, unterschreiten würde. 
2In begründeten Einzelfällen sind er-
gänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.

§ 10a Niederschlagswasser-
gebühr

(1) 1Maßgeblich für den Anteil 
des jeweiligen Grundstücks an der 
Niederschlagswasserableitung in die 
Entwässerungseinrichtung ist die re-
duzierte Grundstücksfläche.

2Diese ergibt sich, wenn die 
Grundstücksfläche mit dem für das 
Grundstück geltenden Gebietsab-
flussbeiwert multipliziert wird. 3Der 
Gebietsabflussbeiwert stellt den 
im entsprechenden Gebiet durch-
schnittlich vorhandenen Anteil der 
bebauten und befestigten Flächen 
an der Gesamtgrundstücksfläche 
dar. 4Aufgrund dieser Satzung wird 
vermutet, dass die so ermittelte Flä-
che der tatsächlich bebauten und be-
festigten Fläche entspricht, von der 
aus Niederschlagswasser in die Ent-
wässerungseinrichtung eingeleitet 
wird oder abfließt.

(2) 1Der Gebietsabflussbeiwert 
beträgt für:
Gebietsabflussbeiwert
Wohngebiete 0,3
Dorf-/Mischgebiete 0,6
Mehrfamilienhausbebauung 0,7
Gewerbeflächen 0,8
Kerngebiet (Altstadt) 0,9

2Der für das jeweilige Grundstück 
maßgebliche Gebietsabflussbeiwert 
ergibt sich aus den Eintragungen 
in der Gebietsabflussbeiwertkarte, 
die Bestandteil dieser Satzung ist. 
3Wird von einem Grundstück, das 
in einem Gebiet liegt, für das in der 
Gebietsabflussbeiwertkarte kein Ge-
bietsabflussbeiwert festgesetzt ist, 
Niederschlagswasser in die Entwäs-
serungseinrichtung eingeleitet, so 
wird der Gebührenberechnung die 
tatsächlich bebaute und befestigte 
Fläche zugrunde gelegt, von der aus 
Niederschlagswasser eingeleitet wird 
oder abfließt. 4Als befestigte Fläche 
ist jede Fläche anzusehen, die durch 
menschliches Einwirken so verdich-
tet oder verändert ist, dass die natür-
liche Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens eingeschränkt wurde. 5Somit 
sind einzelne Versiegelungsarten, wie 
z. B. Dachflächen, Versiegelungen 
aus Beton, Rasengittersteine, Öko-
pflaster etc. gleich zu behandeln und 
gelten unterschiedslos als befestigte 
Flächen.

(3) 1Die Vermutung des Abs. 1 
kann vom Gebührenschuldner und 
der Stadt widerlegt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass die tatsäch-
lich bebaute und befestigte Fläche, 
von der aus Niederschlagswasser in 
die Entwässerungseinrichtung ein-
geleitet wird oder abfließt, um min-
destens 25 % oder um mindestens 
400 m² von der nach Abs. 1 ermit-
telten reduzierten Grundstücksflä-
che abweicht.

2Der Antrag des Gebührenschuld-
ners, die Gebühren nach der tatsäch-
lich bebauten und befestigten Fläche 
zu berechnen, ist bis zum Ablauf der 
Widerspruchsfrist für den Gebüh-
renbescheid zu stellen. 3Anträge, die 
nach Ablauf der Widerspruchsfrist 
eingehen, werden ab dem Veranla-
gungszeitraum, in dem der Antrag 
eingeht, berücksichtigt.

4Der Nachweis ist dadurch zu füh-
ren, dass der Antragsteller anhand ei-
ner Planskizze (z. B. eines Lageplanes 
1:1.000) die einzelnen Flächen, von 
denen aus Niederschlagswasser ein-
geleitet wird, genau bezeichnet und 
ihre Größe angibt.

(4) 1Für die Entscheidung sind 
die tatsächlichen Verhältnisse am 
1. 1. des Jahres, für das die Gebühr 
erhoben wird, oder, wenn die Ge-
bührenpflicht erst im Laufe des Ver-
anlagungszeitraums entsteht, die 
Verhältnisse zu Beginn der Gebüh-
renpflicht maßgebend. 2Die tatsäch-
lich bebaute und befestigte Grund-
stücksfläche bleibt auch für künftige 

Veranlagungszeiträume Gebühren-
maßstab, bis sich die Grundstücks-
verhältnisse ändern und ein Ände-
rungsvertrag gestellt wurde oder 
die Stadt einen entsprechenden 
Nachweis führt. 3Änderungen der 
maßgeblichen Flächen hat der Ge-
bührenschuldner unaufgefordert be-
kannt zu geben. 4Veranlagungszeit-
raum ist das Kalenderjahr.

(5) Die Niederschlagswasserge-
bühr beträgt 0,09 A pro m² pro Jahr.

§ 10b Gebührenabschläge
1Wird vor Einleitung der Abwäs-

ser i. S. d. § 10 dieser Satzung in 
die Entwässerungsanlage eine Vor-
klärung oder sonstige Vorbehand-
lung der Abwässer auf dem Grund-
stück verlangt, so ermäßigen sich 
die Schmutzwassergebühren um die 
Hälfte.

2Das gilt nicht für Grundstücke 
mit gewerblichen oder sonstigen Be-
trieben, bei denen die Vorklärung 
oder Vorbehandlung lediglich be-
wirkt, dass die Abwässer dem durch-
schnittlichen Verschmutzungsgrad 
oder der üblichen Verschmutzungs-
art der eingeleiteten Abwässer ent-
sprechen.

§ 11 Gebührenzuschläge
(1) Für Abwässer i. S. d. § 10 

dieser Satzung, deren Beseitigung 
Kosten verursacht, die die durch-
schnittlichen Kosten der Beseitigung 
von Hausabwasser von mehr als 30% 
übersteigen, wird ein Zuschlag bis 
zur Höhe des den Grenzwert über-
steigenden Prozentsatzes des Kubik-
meterpreises für die Schmutzwasser-
gebühr erhoben.

§ 12 Entstehen der
Gebührenschuld

(1) Die Schmutzwassergebühr 
entsteht mit jeder Einleitung von 
Schmutzwasser in die Entwässe-
rungsanlage.

(2) 1Die Niederschlagswasserge-
bühr entsteht mit dem Beginn eines 
jeden Jahres, in dem Niederschlags-
wasser vom Grundstück in die Ent-
wässerungseinrichtung abfließt. 2Bei 
Neuanschlüssen von Grundstücken 
und Flächen entsteht die Gebüh-
renschuld mit Ablauf des Monats, in 
dem erstmals Niederschlagswasser 
aus dem Grundstück in die Entwäs-
serungseinrichtung eingeleitet wird, 
anteilig für das Restjahr. 3Die Ge-
bührenschuld endet mit dem letzten 
Tag des Monats, in dem das Grund-
stück von der Entwässerungseinrich-
tung abgetrennt wird.

§ 13 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer 

im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder ähnlich zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch 
der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

(3) Mehrere Gebührenschuld-
ner sind Gesamtschuldner; dies gilt 
auch soweit Wohnungseigentümer 
gemeinsam haften.

§ 14 Abrechnung, Fälligkeit, 
Vorauszahlung

(1) 1Die Einleitung wird jähr-
lich abgerechnet. 2Die Grund-, die 
Schmutzwasser- und die Nieder-
schlagswassergebühr werden einen 
Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind 
zum 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15.11 je-
den Jahres Vorauszahlungen in Höhe 
eines Viertels der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine 
solche Vorjahresabrechnung, so setzt 
die Stadt Monheim die Höhe der Vo-
rauszahlungen unter Schätzung der 
Jahresgesamteinleitung fest.
§ 15 Pflichten der Beitrags- und 

Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebühren-

schuldner sind verpflichtet, der Stadt 
Monheim für die Höhe der Abga-
be maßgebliche Veränderungen un-
verzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf 
Verlangen auch unter Vorlage ent-
sprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen.

§ 16 In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt am 

1. 1. 2012 mit Ausnahme von § 10 
Abs. 1 und § 10a Abs. 5 in Kraft. Die 
§§ 10 Abs. 1 und 10 a Abs. 5 treten 
mit Wirkung vom 1. 1. 2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 8. 10. 2003 einschließlich der 
Änderungssatzung mit Wirkung vom 
31. 12. 2010 außer Kraft.

STADT MONHEIM
Monheim, den 14. 12. 2011

Ferber, 1. Bürgermeister

*) hier Plan einfügen

Nr. 3 Bekanntmachung 
über die Aufforderung 
zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die 
Wahl des ersten Bürger-
meisters in der Stadt 
Monheim, Landkreis 
Donau-Ries am Sonntag, 
dem 11. 3. 2012

 1. Durchzuführende Wahl 
Am Sonntag, dem 11. 3. 2012 
findet die Wahl des berufsmä-
ßigen ersten Bürgermeisters 
statt.

 2. Wahlvorschlagsträger 
Wahlvorschläge dürfen nur von 
Parteien und von Wählergrup-
pen (Wahlvorschlagsträgern) 
eingereicht werden. Der Begriff 
der politischen Partei richtet sich 
nach dem Gesetz über die politi-
schen Parteien (Parteiengesetz). 
Wählergruppen sind alle son-
stigen Vereinigungen oder Grup-
pen natürlicher Personen, deren 
Ziel es ist, sich an Gemeinde-
wahlen zu beteiligen. Parteien 
und Wählergruppen, die verbo-
ten sind, können keine Wahlvor-
schläge einreichen.

 3. Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen
3.1 Die Wahlvorschlagsträger 
werden zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen aufgefordert. 
Die Wahlvorschläge können ab 
Erlass dieser Bekanntmachung, 
jedoch spätestens am Donners-
tag, dem 19. 1. 2012, 18 Uhr 
der Wahlleiterin/dem Wahlleiter 
zugesandt oder während der all-
gemeinen Dienststunden bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 
Monheim,  Zimmer-Nr. 2 
übergeben werden. Jeder Wahl-
vorschlagsträger darf nur einen 
Wahlvorschlag einreichen.
3.2 Werden mehrere gültige 
Wahlvorschläge eingereicht, fin-
det die Wahl des ersten Bür-
germeisters/Oberbürgermei-
sters nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl mit Bindung an 
die sich bewerbenden Personen 
statt.
3.3 Wird kein oder nur ein gül-
tiger Wahlvorschlag eingereicht, 
findet die Wahl des ersten Bür-
germeisters/Oberbürgermei-
sters nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl ohne Bindung an 
sich bewerbende Personen statt.

 4. Wählbarkeit zum ersten Bürger-
meister/Oberbürgermeister
4.1 Für das Amt des ersten Bür-
germeisters ist jede Person wähl-
bar, die am Wahltag:
– Deutsche im Sinn des Art. 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
– das 21. Lebensjahr vollendet 
hat;
– wenn sie sich für die Wahl zum 
ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister bewirbt, sich seit minde-
stens 6 Monaten in der Gemein-
de mit dem Schwerpunkt ihrer 
Lebensbeziehungen aufhält; wer 
die Wählbarkeit infolge Wegzugs 
verloren hat, jedoch innerhalb 
eines Jahres seit dem Wegzug in 
die Gemeinde zurückkehrt, ist 
mit dem Zuzug wieder wähl-
bar. Für die Wahl zum berufsmä-
ßigen ersten Bürgermeister kann 
auch eine Person gewählt wer-
den, die ihren Aufenthalt nicht 
in der Stadt hat.
4.2 Von der Wählbarkeit aus-
geschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG 
nicht wählbar ist. Zum berufs-
mäßigen ersten Bürgermeister 
kann außerdem nicht gewählt
werden, wer am Tag des Beginns 
der Amtszeit das 65. Lebensjahr 
vollendet hat.

 5. Aufstellungsversammlungen
5.1 Alle von einer Partei oder 
von einer Wählergruppe aufzu-
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stellenden sich bewerbenden 
Personen müssen in einer zu die-
sem Zweck einberufenen Ver-
sammlung frühestens 15 Monate 
vor dem Wahltag von den im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
in der Stadt wahlberechtigten 
Anhängern der Partei oder der 
Wählergruppe in geheimer Ab-
stimmung gewählt werden. Jede 
an der Aufstellungsversammlung 
teilnahmeberechtigte und an-
wesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für 
die Aufstellung bewerbenden 
Personen ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen.
In Städten mit mehreren Stimm-
bezirken können die sich bewer-
benden Personen auch durch 
eine für die Stadt einberufene 
Versammlung von Delegierten, 
die von Mitgliedern einer Partei 
oder einer Wählergruppe zu die-
sem Zweck gewählt sind, in ge-
heimer Abstimmung aufgestellt 
werden; die Delegierten müssen 
im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts in der Stadt wahlberech-
tigt sein. Die Delegiertenver-
sammlung kann auch eine nach 
der Satzung einer Partei oder ei-
ner Wählergruppe allgemein für 
bevorstehende Wahlen bestell-
te Versammlung sein, wenn die 
Mehrheit ihrer Mitglieder nicht 
früher als zwei Jahre vor dem 
Wahltag von Mitgliedern ge-
wählt worden ist, die im Zeit-
punkt der Wahl der Delegierten 
in der Stadt wahlberechtigt wa-
ren.
5.2 Ersatzleute, die für den Fall 
des Ausscheidens einer sich be-
werbenden Person in den Wahl-
vorschlag nachrücken, sind in 
gleicher Weise wie sich bewer-
bende Personen aufzustellen.
5.3 Mehrere Wahlvorschlagsträ-
ger können gemeinsame Wahl-
vorschläge einreichen. Gemein-
same Wahlvorschläge sind in 
einer gemeinsamen Versamm-
lung aufzustellen (siehe auch Nr. 
5.4). Die Einzelheiten vereinba-
ren die Wahlvorschlagsträger.
5.4 Besonderheiten bei der Wahl 
des ersten Bürgermeisters:
Soll eine Person von mehreren 
Wahlvorschlagsträgern als ge-
meinsame sich bewerbende Per-
son aufgestellt werden, sind fol-
gende Verfahrensarten möglich:
5.4.1 Die sich bewerbende Per-
son wird in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung der Parteien und 
der Wählergruppen aufgestellt, 
die einen gemeinsamen Wahlvor-
schlag einreichen.
5.4.2 Die Parteien und die Wäh-
lergruppen stellen eine sich be-
werbende Person in getrennten 
Versammlungen auf und rei-
chen getrennte Wahlvorschlä-
ge ein. Eine von mehreren Ver-
sammlungen aufgestellte sich 
bewerbende Person muss gegen-
über der Wahlleiterin/dem Wahl-
leiter schriftlich erklären, ob sie 
als gemeinsame sich bewerbende 
Person auftreten will oder, falls 
diese Möglichkeit beschlossen 
wurde, ob sie sich nicht auf allen 
Wahlvorschlägen bewerben will.

 6. Niederschrift über die Versamm-
lung
6.1 Über die Aufstellungsver-
sammlung ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Aus der Nieder-
schrift muss ersichtlich sein:
– die ordnungsgemäße Ladung 
zur Aufstellungsversammlung,
– Ort und Zeit der Aufstellungs-
versammlung,
– die Zahl der teilnehmenden 
Personen,
– bei einer Delegiertenver-
sammlung nach Art. 29 Abs. 2 
Satz 2 GLKrWG die Erklärung, 
dass die Mehrheit der Delegier-
ten nicht früher als zwei Jahre 
vor dem Wahltag von den Mit-
gliedern gewählt worden ist, die 
im Zeitpunkt der Wahl der De-
legierten in der Gemeinde/Stadt 
wahlberechtigt waren,
– der Verlauf der Aufstellungs-
versammlung,
– das Wahlverfahren, nach dem 
die sich bewerbende Person/ggf. 
Ersatzperson gewählt wurden,
– die Ergebnisse der Wahl der 
sich bewerbenden Person/ggf. 
Ersatzperson,
– auf welche Weise die sich be-

werbende Personen ersetzt wird, 
sofern die Aufstellungsversamm-
lung eine Ersatzperson aufge-
stellt hat.
6.2 Die Niederschrift ist von der 
die Aufstellungsversammlung 
leitenden Person und zwei Wahl-
berechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, 
zu unterschreiben. Jede wahlbe-
rechtigte Person darf nur eine 
Niederschrift unterzeichnen. 
Auch sich bewerbende Personen 
dürfen die Niederschrift unter-
zeichnen, wenn sie an der Ver-
sammlung teilgenommen haben.
6.3 Der Niederschrift muss eine 
Anwesenheitsliste beigefügt sein, 
in die sich diejenigen Wahlbe-
rechtigten mit Namen, Anschrift 
und Unterschrift eingetragen 
haben, die an der Versammlung 
teilgenommen haben.
6.4 Die Niederschrift mit der 
Anwesenheitsliste ist dem Wahl-
vorschlag beizulegen.

 7. Inhalt der Wahlvorschläge
7.1 Bei der Wahl des ersten Bür-
germeisters darf jeder Wahlvor-
schlag nur eine sich bewerbende 
Person enthalten.
7.2 Jeder Wahlvorschlag muss 
die Angabe der sich bewerbenden 
Person(en) entsprechend der 
Aufstellung in der Niederschrift 
über die Aufstellungsversamm-
lung nach Familienname, Vorna-
me, Tag der Geburt, Geschlecht, 
Beruf oder Stand und Anschrift 
enthalten. Ferner ist erforder-
lich die im Wahlvorschlag selbst 
oder in einer Anlage enthaltene 
Erklärung der sich bewerbenden 
Personen, dass sie der Aufnah-
me ihrer Namen in den Wahl-
vorschlag zustimmen. Die sich 
bewerbende Person muss außer-
dem erklären, dass sie nicht von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen 
ist. Ein Wahlvorschlag zur Wahl 
eines berufsmäßigen ersten Bür-
germeisters muss ferner eine Be-
scheinigung der Gemeinde/Stadt 
über die Wählbarkeit der sich 
bewerbenden Person enthal-
ten, wenn diese ihren Aufenthalt 
nicht in der Stadt hat. Das Glei-
che gilt für Ersatzleute.
7.3 Angegeben werden können 
kommunale Ehrenämter und im 
Grundgesetz und in der Verfas-
sung vorgesehene Ämter, falls 
diese in den Stimmzettel auf-
genommen werden sollen. Es 
sind dies insbesondere: Ehren-
amtlicher erster, zweiter oder
dritter Bürgermeister, Gemein-
deratsmitglied, stellvertretender 
Landrat, Kreisrat, Bezirkstags-
präsident, stellvertretender Be-
zirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Mitglied des Europäischen Par-
laments, des Bundestags, des 
Landtags.
7.4 Jeder Wahlvorschlag muss 
den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tra-
gen. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Kurz-
bezeichnungen, bei denen der 
Name der Partei oder der Wäh-
lergruppe nur durch eine Buch-
stabenfolge oder in anderer Wei-
se ausgedrückt wird, reichen als 
Kennwort aus. Dem Kennwort 
ist eine weitere Bezeichnung 
beizufügen, wenn das zur deut-
lichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist.
Wird ein Wahlvorschlag ohne 
Kennwort eingereicht, gilt der 
Name des Wahlvorschlagsträ-
gers als Kennwort, bei einem ge-
meinsamen Wahlvorschlag gel-
ten die Namen sämtlicher daran 
beteiligter Parteien oder Wäh-
lergruppen in der im Wahlvor-
schlag genannten Reihenfolge als 
Kennwort. Enthalten gemein-
same, aber getrennt eingereichte 
Wahlvorschläge zur Wahl des er-
sten Bürgermeisters/Oberbür-
germeisters kein oder kein ge-
meinsames Kennwort, gelten die 
Kennworte der Wahlvorschläge 
in alphabetischer Reihenfolge als 
gemeinsames Kennwort.
7.5 Jeder Wahlvorschlag soll 
eine Beauftragte/einen Beauf-
tragten und ihre/seine Stellver-
tretung bezeichnen, die in der 
Stadt wahlberechtigt sein müs-
sen. Fehlt diese Bezeichnung, 
gilt die erste Unterzeichne-
rin/der erste Unterzeichner als 
Beauftragte/r, die/der zweite als 

ihre/seine Stellvertretung. Die/
Der Beauftragte ist berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zwei-
felsfall gilt die Erklärung der/des 
Beauftragten.
7.6 Organisierte Wählergrup-
pen haben einen Nachweis über 
die Organisation vorzulegen.

 8. Unterzeichnung der Wahlvor-
schläge
Jeder Wahlvorschlag muss von 
zehn Wahlberechtigten un-
terschrieben sein, die am 
30. 1. 2012 wahlberechtigt sind. 
Die Unterzeichnung durch sich 
bewerbende Personen oder Er-
satzleute eines Wahlvorschlags ist 
unzulässig. Die Unterschriften 
müssen auf dem Wahlvorschlag 
persönlich abgegeben werden. 
Die Unterzeichner/innen müs-
sen Familienname, Vorname und 
Anschrift angeben und in der 
Stadt wahlberechtigt sein. Jeder 
Wahlberechtigte darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Die Zurückziehung einzelner 
Unterschriften, der Verlust des 
Wahlrechts oder der Tod der 
Unterzeichner/innen des Wahl-
vorschlags berührt die Gültigkeit 
des Wahlvorschlags nicht.

 9. Unterstützungslisten für Wahl-
vorschläge
9.1 Wahlvorschläge von neuen 
Wahlvorschlagsträgern müssen 
nicht nur von zehn Wahlberech-
tigten unterschrieben werden, 
sondern zusätzlich von min-
destens 80 Wahlberechtigten 
durch Unterschrift in Listen, die 
bei der Stadt oder bei der Ver-
waltungsgemeinschaft auflie-
gen, unterstützt werden. Neue 
Wahlvorschlagsträger sind Par-
teien und Wählergruppen, die 
im Stadtrat seit dessen letzter 
Wahl nicht auf Grund eines ei-
genen Wahlvorschlags unun-
terbrochen bis zum 90. Tag vor 
dem Wahltag vertreten waren; sie 
benötigen allerdings dann kei-
ne zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn sie bei der 
letzten Landtagswahl oder bei 
der letzten Europawahl minde-
stens fünf v. H. der im Land ins-
gesamt abgegebenen gültigen 
Stimmen oder bei der letzten 
Bundestagswahl mindestens fünf 
v. H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten 
haben. Maßgeblich sind die von 
der Landeswahlleitung früher als 
drei Monate vor dem Wahltag 
bekannt gemachten Ergebnisse.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, 
wenn dessen Wahlvorschlags-
träger in ihrer Gesamtheit im 
Stadtrat seit dessen letzter Wahl 
auf Grund des gleichen gemein-
samen Wahlvorschlags bis zum 
90. Tag vor dem Wahltag vertre-
ten waren oder wenn mindestens 
einer der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften 
benötigt.
9.2 In die Unterstützungsliste 
dürfen sich nicht eintragen:
– die in einem Wahlvorschlag 
aufgeführten sich bewerbenden 
Personen und Ersatzleute,
– Wahlberechtigte, die sich in 
eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben,
– Wahlberechtigte, die einen 
Wahlvorschlag unterzeichnet ha-
ben.
9.3 Während der Eintragungs-
zeiten ist in dem Gebäude, in 
dem sich der Eintragungsraum 
befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude 
jede Behinderung oder erheb-
liche Belästigung der sich Ein-
tragenden verboten.
9.4 Die Zurücknahme gültiger 
Unterschriften ist wirkungslos.
9.5 Die Einzelheiten über die 
Eintragungsfristen, die Eintra-
gungsräume, die Öffnungszeiten 
und die Ausstellung von Eintra-
gungsscheinen an kranke und 
körperlich behinderte Personen 
werden von der Gemeinde/Stadt 
gesondert bekannt gemacht.

 10. Zurücknahme von Wahlvor-
schlägen  
Die Zurücknahme der Wahlvor-
schläge im Ganzen ist nur bis 
zum, 19. 1. 2012, 18 Uhr zuläs-
sig. Über die Zurücknahme von 
Wahlvorschlägen im Ganzen be-

schließen die Wahlvorschlagsträ-
ger in gleicher Weise wie über die 
Aufstellung der Wahlvorschläge. 
Die/Der Beauftragte kann durch 
die Aufstellungsversammlung 
verpflichtet werden, unter be-
stimmten Voraussetzungen den 
Wahlvorschlag zurückzuneh-
men.

13. 12. 2011
1. Bürgermeister/Wahlleiter

Nr. 4 Hallenbad Monheim
Das Hallenbad ist von Freitag, 

23. 12. 2011 bis Freitag, 6. 1. 2012 
geschlossen. Ab Samstag, 7. 1. 2012 
gelten wieder die üblichen Öffnungs-
zeiten.
Öffnungszeiten:
Mo, 29°C, Frauen 18 – 21 Uhr
Di geschlossen
Mi, 29°C 17 – 21 Uhr
ab 19 Uhr durchg. Schwimmerb. 
Do geschlossen
Fr, 30°C, Senioren 15 – 17 Uhr
   30°C 17 – 21 Uhr
Sa, 30°C 14 – 18 Uhr
So, 30°C 10 – 16 Uhr
Die Eintrittspreise für 2 Stunden
Badezeit sind wie folgt:
Einzelkarten
Erwachsene 2,00 A
Kinder u. Jugendliche 1,00 A
Studenten u. Schwerbesch. 1,25 A
Zehnerkarten

Erwachsene 17,00 A
Kinder u. Jugendliche 8,50 A
Studenten u. Schwerbesch. 11,00 A

Nr. 5 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2012 geschlossen.

Nr. 6 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist am Sams-
tag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Nr. 7 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist am Samstag von 
9 bis 12 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nr. 8 FC Weilheim-Rehau e.V.
Einladung zur Jahresmitglieder-

versammlung mit Neuwahlen des 
1. und 2. Vorsitzenden am Samstag, 
14. Januar 2012 im Sportheim, Be-
ginn: 20 Uhr.

Hierzu sind alle Mitglieder des 
Vereins recht herzlich eingeladen. 
Für die Aktiven ist das Erscheinen 
Pflicht!

Die Vorstandschaft

Ferber, 1. Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft
Monheim (Stadt Monheim
sowie die Gemeinden
Buchdorf, Daiting, Rögling
und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEM. MONHEIM

Nr. 1 AOK-Sprechtag in 
Monheim

Der AOK-Sprechtag in Mon-
heim findet jeden Donnerstag in der 
Zeit von 17 bis 18 Uhr im Rathaus, 
Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 1a, Erd-
geschoss statt.
Nächster AOK-Sprechtag:
Donnerstag, 22. Dezember 2011

Nr. 2 Singen macht Spaß (in 
jedem Alter) – und in 
Gemeinschaft noch viel 
mehr

Näheres siehe gemeinsame Be-
kanntmachungen Nr. 1.

Nr. 2 Energieberatung im 
Januar

Näheres siehe gemeinsame Be-
kanntmachungen Nr. 2.

Ferber, 1. Vorsitzender
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